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Die Fahrküchen des Feld-Infanterie-Bataillons.
Von Oblt. A. Lehmann, Q.. M. Füs. Bat. 62.

Dem Feld»Infanterie»Bataillon stehen für den Koch»

dienst zur Verfügung:
1 Küchenfourgon des Stabes mit 6 Kochkisten,

je 1 Fahrküche pro Einheit.

An Mannschaften weist der Küchentrain des Bat.
nach der „Organisation der Stäbe und Truppen" auf:

1 Train-Unteroffizier als Führer der Staffel,
4 Kp.-Fouriere,
5 Küchenchefs mit Kochmannschaften,
1 Mitr.-Sattler beim Gerätschaftswagen der Mitr.-Kp.,
Offiziersordonnanzen mit den beiden Handpferden des Bat.-
Kdten. und des Bat.-Adj.

Die „O. St. Tr. 1927" bestimmt ferner, dass bei der

Feld=Infanterie»Brigade der Küchentrain „öGw /. tf/7~e«»

/Ä/Zs tfGz Ä7/." folgt. Lediglich bei der Geb.»I.=Br. gilt
für den Küchentrain die Regel, dass er im Bat.»Verband
und nur ausnahmsweise im Reg.»Verband zusammen»

genommen wird. In der Tat wurde der Küchentrain in
einzelnen Feld»I. R. bis in die jüngste Zeit regimentsweise
vereinigt der Truppe nachgeführt, häufig nur deshalb, um
Train=Offizieren Gelegenheit zur Führung grösserer Train»
Kolonnen zu geben.

Die Zusammenfassung des Küchentrains im Regiment
hat in jedem Verhältnis stets zu grösseren Unzulänglich»
keiten geführt. Waren einzelne Kpen. nach der taktischen

Lage zur Abgabe der Verpflegung bereit, so dauerte es

in der Regel viel zu lange, bis ihre Küchen — sofern
sie einzeln vom Führer des Reg.»Küchentrains überhaupt
freigegeben wurden — nachgezogen waren. Inzwischen

eingetroffene Befehle zu sofortigem weiteren Vorrücken,
zum Angriff usw. verhinderten dann jeweils wieder die

Abgabe der Verpflegung.
Ausgehend von den gemachten Erfahrungen beim

Küchentrain, wie bei den übrigen Trainstaffeln, hat man
an höherer Stelle versucht, die Bildung grösserer Train»

kolonnen — nicht zuletzt auch wegen der feindlichen be=

obachtendenFlieger — einzuschränken. So verfügte beispiels»
weise Herr Oberstkorpskommandant Wille in seinem Di»
visionsbefehl vom 23. 9. 1930 <vergl, den Artikel über

„Die Trainordnung einer Feldbrigade im Manöver' von
Herrn Major Wegmann in der Dezember»Nummer 1933

unseres Blattes):

„DieTrainordnung sieht einen besonderen Küchentrain vor. Dies
will aber nicht sagen, dass diese Trainstaffel immer gebildet werden
müsse. Die Küchen gehören zunächst grundsätzlich zu den Einheiten
und sollen dort bleiben, solange die Lage es irgendwie zulässt. Im
Gefecht führt in der Regel das Bat.-Kdo. die Küchen hinter der
Reserve nach. Nur ausnahmsweise gibt das R» oder höhere Kdo.
Weisungen über diese Trainstaffel. Besonders die Gebirgseinheit soll
ihre Kochkisten möglichst nahe hinter sich nachziehen können. Allein
bei den Vorhuten werden Küchen frühzeitig hinderlich sein,- aber bei
allen andern Teilen einer Kolonne müssen sie bei der Truppe bleiben,
damit diese vor dem Eintritt ins Gefecht womöglich noch verpflegt
werden kann."

Dem hier ausgesprochenen Grundsatz, wonach die

Küchen zunächst zu den Einheiten gehören, wurde in
einzelnen Bat. in der Folge fast ausnahmslos nachgelebt.

Die Kp. Kdten behielten die Küchen ständig bei ihren

Einheiten, mit dem Erfolg, dass sich die Kp. — sofern
der Fassungstrain den Anschluss an die einzelnen Fahr»
kiiehen nicht verfehlte — in der Regel mühelos verpflegen
konnte. Auch in unserer Zeitschrift wurde daher seiner»

zeit, nicht zuletzt durch Herrn Oberstkorpskommandant
Biberstein, wiederholt auf den Grundsatz „JD/b

z# cafe/ hingewiesen.

An dieserStelle sei eineBemerkungüberden7Ü755«#^5=
2/V7//7 eingeflochten. DieKp. als solche besitzt keineFassungs»
fourgons. Nach der „O. St. Tr. 1927" sind deren 5 <in

Friedenswiederholungskursen nur deren 3—4) dem Bat.

zugeteilt. Das Bat. fasst also von der Verpfl.=Kp. für den

Gesamtbestand des Bat. Irgendwo auf dem Weg zwischen

Fassungsplatz und den einzelnen Fahrküchen muss dann
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